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Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Noll, Kolleginnen und Kollegen haben am 13. Juni 2019
unter der Nr. 3733/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend die
Vollziehung des Auskunftspflichtgesetzes gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 6:
» Wie viele Anfragen gemd/3 Auskunftspflichtgesetz sind seit 1.1.2018
a. Inihrem Bundesministerium,
b. Inlhrem Bundesministerium nachgeordneten, weisungsgebundenen Behdrden
(bitte um Aufzihlung),
eingegangen?
Wie viele davon wurden inhaltlich vollstdndig beantwortet?
Wie viele davon wurden inhaltlich teilweise beantwortet?
Wie viele davon wurden
a. mit Hinweis auf eine entgegenstehende Verschwiegenheitspflicht (§1 Abs 1 leg.
cit.),
b. mit Hinweis auf die Verhinderung der ordnungsgemdjSen Erfillung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben (§1 Abs 2 leg. cit),
c. mit Verweis auf die Mutwilligkeit der Anfrage (§1 Abs 2 leg. cit)
nicht beantwortet?
» Wie viele davon wurden
a. mit Hinweis auf eine entgegenstehende Verschwiegenheitspflicht (§1 Abs 1 leg.
cit.),
b. mit Hinweis auf die Verhinderung der ordnungsgemdf3en Erfiillung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben (§1 Abs 2 leg. cit),
c. mit Verweis auf die Mutwilligkeit der Anfrage (§1 Abs 2 leg. cit)
nur teilweise beantwortet?
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» Wie viele der Anfragen im Sinne der Frage 1) wurden fristgerecht binnen 8 Wochen be-
antwortet, und wie viele nicht (§ 3 leg. cit.)?

Eingangs halte ich fest, dass Anfragen nach dem Auskunftspflichtgesetz samtliche
Auskunftsbegehren sind, die auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg
eingebracht werden.

In meinem Ressort erreichen allein das Birgerservice pro Jahr eine Vielzahl an Anfragen, die
unverziglich und unbUrokratisch zumeist telefonisch erledigt werden.

Eine verwaltungstechnische Erfassung all dieser Anfragen wirde einen Aufwand mit sich
bringen, der zu der Erledigung in keinem verninftigen Verhaltnis steht. Ich ersuche daher um
Verstandnis dafir, dass dariber keine Statistiken gefGhrt werden.

Zu den Fragen 7 bis q:
» In wie vielen Fdllen wurde auf Antrag des Auskunftswerbers ber die Nicht-Erteilung ei-
ner Auskunft ein Bescheid gemdf3 § 4 leg. cit. erlassen?
» In wie vielen Fdllen, in denen ein Bescheid gem. § 4 leg. cit. erging, wurde Beschwerde
gegen diese Bescheide vor dem Bundesverwaltungsgericht erhoben?
> In wie vielen Fdllen waren solche Beschwerden (Frage 8) erfolgreich (soweit diese bereits
entschieden sind)?

Seit Janner 2018 wurden drei, auf das Auskunftspflichtgesetz gestitzte Anfragen
bescheidmal3ig abgelehnt. In allen genannten Fallen wurde Beschwerde erhoben. Zwei der
Beschwerden wurden bereits entschieden, keine davon erfolgreich.

Zu Frage 10:
» Wie hoch war der geschdtzte Aufwand fir sdmtliche Beschwerdeverfahren zum Aus-

kunftspflichtgesetz seit 1.1.2018 (in Personenstunden sowie eine Aufstellung sonstiger
mit den Verfahren verbundener Kosten).

Eine Erhebung der Personenstunden sowie eine Aufstellung der Kosten ist aus
verwaltungsékonomischen Grinden nicht maoglich.

Zu Frage 11:
» In welcher Form wurden die Auskunftswerber iber die Nicht-Erteilung einer Auskunft in-

formiert, wenn kein Bescheid dazu erlassen wurde?

Seit Janner 2018 gab es keinen Fall, indem Uber die Nichterteilung einer Auskunft nach dem
Auskunftspflichtgesetz kein Bescheid erlassen wurde.

Zu den Fragen 12 und 13:

» Nach welchem Maf3stab wird , die Verhinderung der ordnungsgemdfSen Erfillung ihrer
gesetzlichen Aufgaben" (§1 Abs 2 leg. cit) in Ihrem Bundesministerivm und den lhrem
Bundesministerium nachgeordneten, weisungsgebundenen Behérden, beurteilt?

> Gibt es zur Anwendung des § 1 Abs 2 in lhrem Bundesministerium und den Ihrem Bun-
desministerium nachgeordneten, weisungsgebundenen Behdrden eine Verordnung oder
einen internen Erlass? Falls ja, wird um Ubermittlung ersucht.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der dazu ergangenen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes wird eine Auskunft nicht erteilt, wenn dies bedingen wirde, dass die
Verwaltung zu umfangreichen Ausarbeitungen, zur Erstellung von Gutachten oder zur
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Beschaffung von auch anders zuganglichen Informationen verhalten ware. Aus dem Gesetz ist
insofern ein Nachrang der Auskunftserteilung gegeniber den Gbrigen Aufgaben der
Verwaltung ableitbar, woraus sich ergibt, dass Auskunftsbegehren konkrete, in der
vorgesehenen kurzen Frist ohne Beeintrachtigung der Gbrigen Verwaltungsablaufe
beantwortbare Fragen enthalten missen (VWGH 27.11.2018, Ra 2017/02/0141).

DarUber hinaus verweise ich auf das Rundschreiben des BMVRDJ-VD (Anlage zur
Anfragebeantwortung der Anfrage Nr. 5026/J-NR [24. GP]).

Mag. Andreas Reichhardt

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
— Bundesministeri Datum 2019-07-31T13:40:15+02:00
= Bundesministerium
Verkehr, Innovation | geriennummer 1536119
und Technologie
Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Prifinformation Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019-07-31T13: 45: 17+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2019-07-31T13:40:15+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2019-07-31T13:45:17+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




